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Kleine Anfrage 

des Abg. Emil Sänze AfD 

 

Kundgebung gegen den AfD-Landesparteitag in Rottweil am 23./24. 

Februar 2024: Welche unterstützenden Organisationen erhalten öf-

fentliche Mittel, und distanzierten sich teilnehmende Funktionäre und 

Verwaltungsleute von ANTIFA-Präsenz? 
 

 
Ich frage die Landesregierung: 

 

1. In welchem finanziellen Umfang haben seit dem 1. Januar 2023 und bis heute in 

jeweils welcher Form (unter tabellarischer Aufstellung nach: Einrichtungen; erhal-

tenen Geldbeträgen/geldwerten Vorteilen; Kalenderjahr; Grund sowie Anlass der 

Finanzierung/Förderung; gegebenenfalls Name des Förderprogramms oder institu-

tioneller Förderung einschließlich sogenannter „Demokratieförderung“ sowie 

„Flüchtlingshilfe“, sowie des Ausgabentitels im Staatshaushaltsplan) folgende Ein-

richtungen – Parteien, Vereine, Gruppierungen sowie Institutionen – einschließlich 

ihrer Untergliederungen (regionale Gliederungen, Fraktionen in Landes- sowie 

Kommunalparlamenten, Jugendgruppen und ähnliches) Mittel aus dem Staatshaus-

haltsplan des Landes Baden-Württemberg erhalten respektive sind solche Mittel für 

das Jahr 2024 vorgesehen: Bündnis 90/Die GRÜNEN, Forum für Rottweil (FFR), 

SPD, CDU, FDP, FWV, ÖDP, Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), JuSos, Grüne 

Jugend, Junge Union, Junge Liberale, Israelitische Kultusgemeinden in Baden-

Württemberg, Fridays for Future (Gliederungen in Baden-Württemberg), Zimmer-

theater Rottweil, Naturfreunde Deutschlands e. V. sowie Landesverband der Natur-

freunde Deutschlands e. V., Freundeskreis Asyl e. V. (zum Beispiel eingetragene 

Vereine in Rottweil, Schwäbisch Hall, Karlsruhe, Gerlingen, Freudenstadt, Fell-

bach, Tübingen, Lörrach. Neckarsulm, Radolfzell, Pliezhausen), Initiative Gedenk-

stätte Eckerwald e. V., Initiative KZ-Gedenken Spaichingen e. V., die Katholische 

Kirche in Baden-Württemberg (Erzbistum Freiburg, Bistum/Diözese Rottenburg-

Stuttgart samt den zugehörigen Ausbildungsstätten sowie Kinderbetreuungseinrich-

tungen in Baden-Württemberg), die Evangelische Landeskirche in Württemberg 

(samt den zugehörigen Ausbildungsstätten sowie Kinderbetreuungsstätten in Ba-

den-Württemberg), die Evangelische Kirche in Baden (samt den zugehörigen Aus-

bildungsstätten und Kinderbetreuungsstätten in Baden-Württemberg), Jugendkunst-

schule Stuttgart, „Omas for Future“? 

 

2. Betreffend die Aktivitäten der örtlichen Gliederungen von unter Frage 1 erfragten 

Einrichtungen in Stadt und Kreis Rottweil sowie angrenzenden Städten und Kreisen 

– in welchem finanziellen Umfang haben seit dem 1. Januar 2023 und bis heute in 

jeweils welcher Form (unter tabellarischer Aufstellung nach: Einrichtungen; erhal-

tenen Geldbeträgen/geldwerten Vorteilen: Kalenderjahr; Grund sowie Anlass der 

Finanzierung/Förderung; gegebenenfalls Name des Förderprogramms oder der in-

stitutionellen Förderung einschließlich sogenannter „Demokratieförderung“ sowie 

„Flüchtlingshilfe“ sowie des Ausgabentitels im Staatshaushaltsplan) folgende Ein-

richtungen – Parteien, Vereine, Gruppierungen sowie Institutionen – einschließlich 

 



ihrer Untergliederungen (regionale Gliederungen, Fraktionen in Kommunalparla-

menten, Jugendgruppen und ähnliches) Mittel aus dem Staatshaushaltsplan des Lan-

des Baden-Württemberg erhalten respektive sind solche Mittel für das Jahr 2024 

vorgesehen: Bündnis 90/Die GRÜNEN Kreisverband Rottweil sowie Ortsverband 

Zimmern/Rottweil, Forum für Rottweil (FFR), SPD Kreisverband Rottweil, CDU 

Kreisverband Rottweil, FDP Kreisverband Rottweil, FWV Rottweil, ÖDP, Deut-

scher Gewerkschaftsbund (DGB) Rottweil, JuSos Kreis Rottweil, Grüne Jugend 

Rottweil, Junge Union Kreis Rottweil, Junge Liberale Kreis Rottweil, Israelitische 

Kultusgemeinde Rottweil/VS, Fridays for Future Schramberg, Zimmertheater Rott-

weil, Naturfreunde Rottweil, Freundeskreis Asyl Rottweil, Initiative Gedenkstätte 

Eckerwald e. V., Initiative KZ-Gedenken Spaichingen e. V., die katholische Kir-

chengemeinde sowie die evangelische Kirchengemeinde Rottweil, „Interreligiöser 

Dialog/Reihe Rottweiler Religionen“, (Rottweiler) „Bündnis für Demokratie und 

Vielfalt“ sowie dessen Mitglieds-Organisationen, „Omas für Future“, Jugendkunst-

schule Stuttgart (aus dem Haushalt der Landeshauptstadt), „Verein ehemalige Sy-

nagoge Rottweil“? 

 

3. Betreffend die Aktivitäten der örtlichen Gliederungen von unter Frage 1 erfragten 

Einrichtungen, weitere unabhängige Einrichtungen in Stadt und Kreis Rottweil so-

wie angrenzenden Städten und Kreisen – in welchem finanziellen Umfang haben 

seit dem 1. Januar 2023 und bis heute in jeweils welcher Form (unter tabellarischer 

Aufstellung nach: Einrichtungen; erhaltenen Geldbeträgen/geldwerten Vorteilen, 

Kalenderjahr; Grund sowie Anlass der Finanzierung/Förderung, gegebenenfalls 

Name des Förderprogramms oder der institutionellen Förderung einschließlich so-

genannter „Demokratieförderung“ sowie „Flüchtlingshilfe“, sowie des Ausgabenti-

tels im Haushaltsplan der jeweiligen Kommune/des Kreises) folgende Einrichtun-

gen – Parteien, Vereine, Gruppierungen sowie Institutionen – einschließlich ihrer 

Untergliederungen (regionale Gliederungen, Fraktionen in Kommunalparlamenten, 

Jugendgruppen und ähnliches) kommunale Mittel der relevanten Kommunen (Stadt 

und Kreis Rottweil, Stadt Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Stadt 

Schramberg, Stadt Spaichingen, Kreis Tuttlingen, Stadt Schömberg, Zollernalb-

kreis) erhalten respektive sind solche Mittel für das Jahr 2024 vorgesehen: Bündnis 

90/Die GRÜNEN Kreisverband Rottweil sowie Ortsverband Zimmern/Rottweil, 

Forum für Rottweil (FFR), SPD Kreisverband Rottweil, CDU Kreisverband Rott-

weil, FDP Kreisverband Rottweil, FWV Rottweil, ÖDP, Deutscher Gewerkschafts-

bund (DGB) Rottweil, JuSos Kreis Rottweil, Grüne Jugend Rottweil, Junge Union 

Kreis Rottweil, Junge Liberale Kreis Rottweil, Israelitische Kultusgemeinde Rott-

weil/VS, Fridays for Future Schramberg, Zimmertheater Rottweil, Naturfreunde 

Rottweil, Freundeskreis Asyl Rottweil, Initiative Gedenkstätte Eckerwald e. V., Ini-

tiative KZ-Gedenken Spaichingen e. V., die katholische Kirchengemeinde sowie die 

evangelische Kirchengemeinde Rottweil, „Interreligiöser Dialog/Reihe Rottweiler 

Religionen“, (Rottweiler) „Bündnis für Demokratie und Vielfalt“ sowie dessen Mit-

gliedsorganisationen, „Verein ehemalige Synagoge Rottweil“, Initiative Gedenk-

stätte Eckerwald e. V.? 

 

4. Betreffend die unter Frage 1 sowie Frage 2 erfragten Einrichtungen – welche dieser 

Einrichtungen sind seit dem 1. Januar 2023 sowie im Verlauf des Jahres 2024 nach 

ihrer Kenntnis in jeweils welche „Demokratieförderprogramme“ der öffentlichen 

Hand (von Landeseinrichtungen im Rahmen des Staatshaushaltsplans, von EU-Ein-

richtungen, von Bundeseinrichtungen, von Kommunen, in finanzieller/organisatori-

scher Form mit welchen erhaltenen/vorgesehenen Beträgen) involviert – insbeson-

dere im Bundesprogramm „Demokratie leben!“? 

 

5. Betreffend die unter Frage 1 sowie Frage 2 erfragten Einrichtungen – welche dieser 

Einrichtungen sind seit dem 1. Januar 2023 sowie im Verlauf des Jahres 2024 nach 

ihrer Kenntnis in jeweils welche „Flüchtlingshilfsprogramme“ der öffentlichen 

Hand (von Landeseinrichtungen im Rahmen des Staatshaushaltsplans, von EU-Ein-

richtungen, von Bundeseinrichtungen, von Kommunen, in finanzieller/organisatori-

scher Form mit welchen erhaltenen/vorgesehenen Beträgen) involviert? 



 

6. Betreffend die unter Frage 1 sowie Frage 2 erfragten Einrichtungen – welche dieser 

Einrichtungen sind seit dem 1. Januar 2023 sowie im Verlauf des Jahres 2024 nach 

ihrer Kenntnis in jeweils welche Förderinitiativen zum „Gedenken an NS-Un-

recht/an DDR-Unrecht“ der öffentlichen Hand (von Landeseinrichtungen im Rah-

men des Staatshaushaltsplans, von EU-Einrichtungen, von Bundeseinrichtungen, 

von Kommunen, in finanzieller/organisatorischer Form mit welchen erhaltenen/vor-

gesehenen Beträgen) involviert (Ergänzung zu ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage 

Drucksache 17/5005)? 

 

7. In welcher Personalstärke mussten bei wieviel registrierten Dienststunden sowie 

welchen absehbaren Gesamtkosten für die öffentliche Hand Polizeikräfte eingesetzt 

werden, um den Schutz des AfD-Landesparteitags vom 23./24. Februar 2024 in 

Rottweil sowie seiner Teilnehmer zu gewährleisten? 

 

8. Insofern am 23./24. Februar 2024 bei der gegen den AfD-Landesparteitag gerichte-

ten Kundgebung prominent Antifa-Fahnen und Symbolik gezeigt wurden – wie trat 

Antifa in Erscheinung: a) wurden vor, während oder nach der Gegenkundgebung 

Distanzierungen der Rottweiler Kommunalverwaltung Kirchen, Parteien. Gewerk-

schaften sowie der insgesamt 26 an der Kundgebung teilnehmenden Organisationen 

von Antifa-Inhalten und Antifa-Personal den Behörden bekannt/veröffentlicht; b) in 

welcher Personenstärke trat Antifa aus welchen Landkreisen mit welchen Parolen 

auf; c) gab es Straftaten; d) wie viele Fahnen welcher Größe wurden gezeigt? 

 

 

12.3.2024 

 

Sänze AfD 

 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Am 26. Februar 2024 berichtete der „Schwarzwälder Bote“ (SchwaBo) über die gegen 

den Landesparteitag der demokratisch in Landes- und Bundesparlamente gewählten, de-

mokratisch-satzungsmäßig verfassten Alternative für Deutschland (24./25. Februar 2024) 

in Rottweil gerichtete Kundgebung eines „Bündnisses für Demokratie und Vielfalt“ von 

26 Organisationen. Der Fragesteller stellt fest: 1. Neben Mandatsträgern von CDU, SPD, 

Bündnis ‘90/GRÜNE, FDP, Die LINKE ergriff der Rottweiler OB Ruf („Stehen Sie auf, 

werden sie aktiv“) gegen den Parteitag der AfD öffentlich Partei. 2. Kirchenvertreter tref-

fen bibelfremde Aussagen. Zitat SchwaBo: „“Christsein und Demokratiefeindlichkeit 

schließen sich aus“, rief K. S., die Leiterin der zentralen Verwaltungsbehörde der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart (…). Glaube an Gott und rechtsradikale Gesinnung passten nicht 

zusammen. Für diese Aussage erntete die Vertreterin der katholischen Kirche den größten 

Applaus an diesem Vormittag.“ Das Neue Testament - 1.Petrus 2 - besagt „13Seid unter-

tan aller menschlichen Ordnung um des HERRN willen, es sei dem König, als dem Obers-

ten, 14oder den Hauptleuten, als die von ihm gesandt sind zur Rache über die Übeltäter 

und zu Lobe den Frommen (…).“ Nach Lesart der Diözese wären (bis zur Weimarer 

Reichsverfassung vom 14. August 1919, auch danach nicht) beispielsweise deutsche Mo-

narchisten keine Christen gewesen. Am 22. Februar 2019 berichtete „statista.de“ zu Kin-

desmissbrauch in der Katholischen Kirche: „Eine Studie im Auftrag der Deutschen Bi-

schofskonferenz (…) zeigt das Ausmaß der offiziell dokumentierten Fälle. Untersucht 

wurden (…) mehr als 38.000 Personalakten von Klerikern aus 27 deutschen Diözesen in 

den Jahren 1946 bis 2014. Demnach wurden 1.670 Geistliche des sexuellen Missbrauchs 

Minderjähriger beschuldigt – 4,4 Prozent aller untersuchten Akten. Betroffen (…) sind 

3.677 Kinder und Jugendliche. Die Macher der Studie betonen aber, dass es sich bei bei-

den Zahlen um eine „untere Schätzgröße“ handelt (…).“ Im SchwaBo findet sich kein 

Hinweis, dass die Diözesanvertreterin eine Unvereinbarkeit von „Christsein“ und Kin-

desmissbrauch artikulierte. 3. SchwaBo-Zitat: „Gerhard Jüttner vom Landesverband der 



Naturfreunde hätte sich gewünscht, dass der Landesparteitag der AfD in Rottweil verhin-

dert worden wäre (…).“ Mit welchen Mitteln bleibt offen. Reden von Verwaltungsspitzen 

gegen die AfD, nicht Bibel-belegte politische Aussagen von Kirchenpersonal, gemeinsa-

mer Auftritt mit „Antifanten“, sowie öffentliche Forderungen Einschränkungen der 

grundgesetzlichen (Versammlungs)Freiheit einer demokratisch legitimierten Partei (26 

Teilnehmerorganisationen widersprachen nicht; so die Initiative Gedenkstätte Eckerwald 

e. V.: „Wir wollen die AfD nie mehr in Rottweil haben.“) erfordern aus Sicht des Frage-

stellers Auskunft nach der Verwendung öffentlicher Gelder. Dies im Sinne der Aktuali-

sierung ihrer Antwort zur Kleinen Anfrage Drucksache 17/5005 – zumal gemeinsam mit 

der gewaltbereiten Antifa aufgetreten wird, Diffamierungen der AfD als „Nazi-Partei“ 

(GRÜNE) ausgesprochen werden respektive „entlarven“ (Junge Union) der AfD gefor-

dert wird. “Die Feinde der DDR und ihre verbrecherische Tätigkeit zu entlarven“ war der 

Jargon auf IM-Verpflichtungserklärungen der DDR-Staatssicherheit („Berliner Zeitung“ 

am 13. Januar 2010).  


